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Einleitung

Die Weltfinanzkrise und die damit verbundene Staatsschuldenkrise in der Europäi-
schen Währungsunion fordern das europäische Einigungsprojekt in besonderem 
Maße heraus. Auf der politischen Ebene wurden enorme Anstrengungen zur Be-
wältigung der Krise, zur Stabilisierung einzelner Mitgliedstaaten und für den Zu-
sammenhalt des Euro-Währungsgebiets unternommen. Die Krise stellte sich auch 
als Herausforderung für das Recht und die Konzeption der Europäischen Union als 
Rechtsgemeinschaft1 dar. Die Nichtbeachtung und Politisierung des europäischen 
Rechts, namentlich des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, werden als eine der Ur-
sachen für die sogenannte Eurokrise genannt2. Der politische Handlungsdruck in 
der Krise verschärfte diese Entwicklung. Die handelnden Akteure ergriffen Maß-
nahmen, die sich zumindest an den Grenzen des europäischen als auch des nationa-
len Verfassungsrechts bewegen und die das Vertrauen in die Kraft des Rechts und 
der Rechtsgemeinschaft weiter schwächten3. Die in der Krise vorangetriebene Ver-
tiefung der europäischen Integration wirft Fragen nach der Legitimationskraft der 
bestehenden Verträge der Europäischen Union und den Integrationsgrenzen des 
Verfassungsrechts der Mitgliedstaaten auf. Von einer „erodierenden Rechtsgemein-
schaft“4 und einer Krise des Rechts war und ist die Rede5. Eine Annäherung an das 

1 Hallstein, Die EWG – eine Rechtsgemeinschaft, in: Oppermann (Hrsg.), Europäische Reden, 
S.  341.

2 Kirchhof, Der steinige Weg zurück, FAZ v. 17.09.2012, S.  2; ders., Der deutsche Staat im 
Prozess der europäischen Integration, in: Isensee/Kirchhof, HdBSt Bd. X, §  214 Rn.  42, 76; ders., 
Stabilität von Recht und Geldwert in der EU, NJW 2013, 1 (3); Oppermann, „Euro-Rettung“ und 
europäisches Recht, NJW 2013, 6 (6 f., 8 f.).

3 H. H. Klein, Die Stabilitätsgemeinschaft des Maastricht-Urteils, in: Berliner Online-Beiträge 
zum Europarecht Nr.  80, S.  3; Möllers, Die Rolle des Rechts im Rahmen der Währungsunion und 
Schuldenkrise, in: ders./Zeitler (Hrsg.), Europa als Rechtsgemeinschaft, S.  1 (5 f.).

4 Oppermann, Europäische Integration, in: Kube et al. (Hrsg.), Leitgedanken des Rechts, §  99 
Rn.  8; vgl. auch Kirchhof, Deutschland im Schuldensog, S.  71: „Die Rechtsgemeinschaft der Euro-
päischen Union leidet an chronischer Rechtsvergessenheit.“.

5 Herdegen, Die Elastizität der europäischen Vertragsordnung und des Grundgesetzes, in: 
Baus/Borchard/Gelinsky/Krings (Hrsg.), Die Finanzkrise als juristische Zeitenwende?, S.  51; 
Krings, Spielräume des Grundgesetzes und Grenzen der Karlsruher Rechtsschöpfung I, in: a. a. O., 
S.  115 ff.; Kirchhof, Der steinige Weg zurück, FAZ v. 17.09.2012, S.  2; Oppermann, „Euro-Ret-
tung“ und europäisches Recht, NJW 2013, 6 (6 f., 8 f.). Zur „Krise des Rechts“ und „Krise im 
Recht“ im Allgemeinen und im Bezug auf die Eurokrise: Schorkopf, Finanzkrisen als Herausfor-
derung der internationalen, europäischen und nationalen Rechtsetzung, VVDStRL 71 (2012), 183 
(184 ff.).



2 Einleitung

Recht und Rückkehr zum Recht wird als Weg zur Stabilisierung der Währungsuni-
on angemahnt6.

Dahinter steht in tatsächlicher Hinsicht eine spätestens seit dem Jahr 2010 einset-
zende krisenhafte Entwicklung im Euro-Währungsgebiet. Schwächen in der Kon-
struktion und in der Anwendung der Regeln der Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion und strukturelle Defizite in einzelnen Mitgliedstaaten der Wirt-
schafts- und Währungsunion wurden schonungslos offengelegt. Die hohe Verschul-
dung und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit einiger Staaten, deren Währung der 
Euro ist (Eurostaaten), ließen die Zinsen für Staatsanleihen in seit der Einführung 
der Gemeinschaftswährung nicht mehr gekannte Höhen steigen. Im Zentrum stand 
zunächst das von der Zahlungsunfähigkeit akut bedrohte Griechenland. Weitere 
Eurostaaten folgten. Um die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden und die Refinanzier-
barkeit aller Eurostaaten zu erhalten, beschlossen die Europäische Union und die 
Eurostaaten milliardenschwere „Rettungs-“Pakete. Europäische Union und Euro-
staaten stellten, unterstützt durch den Internationalen Währungsfonds, Finanzmit-
tel in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro bereit, um mit Finanzhilfen die 
Liquidität der Eurostaaten sicherzustellen und damit Zeit für notwendige Anpas-
sungen und Strukturreformen zu gewinnen. Die ökonomische Sinnhaftigkeit der 
Rettungsbemühungen war von Anfang an ebenso umstritten wie deren Vereinbar-
keit mit dem Unionsrecht, insbesondere der sogenannten No-bail-out-Klausel, und 
dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten. Recht wurde, wenn nicht gebrochen, 
jedenfalls bis aufs Äußerste gedehnt. Die unter hohem ökonomischem Druck be-
schlossenen Hilfsmaßnahmen wurden teils mit einem übergesetzlichen Notstand zu 
rechtfertigen versucht. Das blieb nicht ohne Folgen für die Glaubwürdigkeit der 
Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft. Neben die wirtschaftliche Krise trat 
eine Krise des Rechts.

Stellten die Rettungspakete zu Beginn nur vorläufige Instrumente zur Krisenbe-
wältigung dar, wurde mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ein 
dauerhafter Mechanismus zur gegenseitigen finanziellen Hilfeleistung der Euro-
staaten geschaffen und die Euro-Rettungspolitik verstetigt. Der Stabilitätsmecha-
nismus ist Teil einer Gesamtstrategie und ergänzt die verstärkten präventiven Inst-
rumente der Krisenvermeidung. Errichtet wurde der Europäische Stabilitätsmecha-
nismus nicht als unmittelbare Einrichtung der Europäischen Union, sondern als 
internationale Finanzinstitution durch einen völkerrechtlichen Vertrag der Euro-
staaten (ESM-Vertrag). Um die Vereinbarkeit des ESM-Vertrages mit dem Unions-
recht sicherzustellen, wurde das Primärrecht der Europäischen Union um eine Vor-

6 Kirchhof, Der steinige Weg zurück, FAZ v. 17.09.2012, S.  2; ders., Der deutsche Staat im 
Prozess der europäischen Integration, in: Isensee/Kirchhof, HdBSt Bd. X, §  214 Rn.  80 ff. ders., 
Stabilität von Recht und Geldwert in der EU, NJW 2013, 1; Oppermann, „Euro-Rettung“ und eu-
ropäisches Recht, NJW 2013, 6 (6, 9); Möllers, Die Rolle des Rechts im Rahmen der Währungs-
union und Schuldenkrise, in: ders./Zeitler (Hrsg.), Europa als Rechtsgemeinschaft, S.  1 (9 ff.); 
Zeitler, „Die Rückkehr zum Recht“, in: a. a. O., S.  161.
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schrift ergänzt, die konditionierte Finanzhilfen zur Wahrung der Stabilität des  
Euro-Währungsgebiets insgesamt im Rahmen eines dauerhaften Stabilitätsmecha-
nismus gestattet.

Der Europäische Stabilitätsmechanismus wirft in seiner Entstehung, seiner Kon-
zeption und seiner Ausgestaltung eine Vielzahl von Rechtsfragen auf der Ebene des 
Europarechts sowie des nationalen Verfassungsrechts auf. Das ist im Wesentlichen 
auf zwei Gründe zurückzuführen: In materieller Hinsicht begegnet die Einrichtung 
als solche, d. h. die Etablierung eines dauerhaften finanziellen Beistandsmechanis-
mus innerhalb des Euro-Währungsgebiets zur Behebung von Refinanzierungs-
schwierigkeiten einzelner Eurostaaten, rechtlichen Bedenken, insbesondere in Be-
zug auf das Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten und die No-bail-out-Klausel. 
Hinzu treten spezifische Probleme, die in der Konstruktion des Stabilitätsmechanis-
mus – der Errichtung durch völkerrechtlichen Vertrag der Eurostaaten auf Grundla-
ge einer neu geschaffenen Öffnungsklausel im Primärrecht – begründet sind.

Der Stabilitätsmechanismus steht damit exemplarisch für eine Handlungsweise, 
die nicht allein auf Fortentwicklung des primären und sekundären Unionsrechts, 
sondern ergänzend auf völkerrechtliche Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union setzt. Die intergouvernementalen Vereinbarungen stehen 
formal außerhalb des klassischen Unionsrechts, sind aber zugleich in vielfältiger 
Weise eng mit den Zielen und den Institutionen der Europäischen Union verbunden. 
Das wirft Fragen nach der Implementierung resp. Integration solcher Institutionen 
in das institutionelle System der Europäischen Union und in das grundgesetzliche 
Regelungsgebilde zur europäischen Integration auf. Aus der Perspektive des Grund-
gesetzes tritt die Anwendbarkeit des Europa-Artikels des Art.  23 GG neben Fragen 
der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit und Vereinbarkeit der Finanzhilfen zwi-
schen Eurostaaten mit den Integrationsgrenzen des Art.  79 Abs.  3 GG, die sich nicht 
nur bei den vorläufigen Rettungspaketen, sondern erst recht bei dem dauerhaften 
Mechanismus zur gegenseitigen Hilfeleistung stellen.

I. Gegenstand und Ziel der Arbeit

Die Besonderheit des Europäischen Stabilitätsmechanismus als eine durch völker-
rechtlichen Vertrag der Eurostaaten außerhalb des Unionsrechts, aber mit engem 
Bezug zum Unionsrecht errichtete Finanzinstitution ist Anlass für diese Arbeit. Für 
das grundgesetzliche Gefüge stellt die Konstruktion eine Herausforderung dar. Die 
Arbeit widmet sich der verfassungsrechtlichen Betrachtung der Entstehung und 
Gründung des Stabilitätsmechanismus. Der Stellung und Bedeutung des Bundesta-
ges im Verfassungsgefüge kommt bei der innerstaatlichen Zustimmung zum Stabi-
litätsmechanismus eine entscheidende Rolle zu. Im Mittelpunkt steht die Frage 
nach der Anwendbarkeit der besonderen Zustimmungsvorbehalte des Europa-Arti-
kels in Art.  23 Abs.  1 Satz  2 und Satz  3 GG auf die Änderung des Primärrechts in 
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Art.  136 AEUV und den Vertrag der Eurostaaten zur Einrichtung eines Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus in der Fassung vom 2. Februar 2012 (ESM-Vertrag)7. 
Die (Un-)Vereinbarkeit des Stabilitätsmechanismus mit den integrationsfesten In-
halten des Art.  79 Abs.  3 GG und die Fragen nach den Integrationsgrenzen des 
Grundgesetzes dominierten und dominieren die öffentliche Debatte gleichermaßen 
wie die Diskussion in der Fachöffentlichkeit. Sie sind aber nicht Gegenstand der 
Arbeit. Das gilt auch für die im Zusammenhang mit dem Europäischen Stabilitäts-
mechanismus stehenden europarechtlichen Fragestellungen, die nur insoweit be-
handelt werden, als sie für die hier vorgenommene verfassungsrechtliche Untersu-
chung von Bedeutung sind.

Anknüpfend an die besondere Konstruktion des Stabilitätsmechanismus werden 
die Anforderungen untersucht, die das Grundgesetz an die deutsche Zustimmung 
für die Einrichtung des Stabilitätsmechanismus stellt. Konkret geht es darum, auf 
welcher verfassungsrechtlichen Grundlage die deutsche Beteiligung beruht, wel-
ches Zustimmungsverfahren und welche Zustimmungsquoren maßgeblich sind. 
Den verfahrensrechtlichen Fragen kommt im Hinblick auf die Sicherung der Inte-
grationsverantwortung der gesetzgebenden Körperschaften eine entscheidende Be-
deutung zu. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht, ob und inwieweit die besonde-
ren Gesetzesvorbehalte des Art.  23 Abs.  1 Satz  2 und Satz  3 GG bei der Errichtung 
des Stabilitätsmechanismus zur Anwendung kommen. Die notwendige Legalität 
und Legitimität kann der Europäische Stabilitätsmechanismus nur gewinnen, wenn 
auch der erste Schritt seiner Gründung den verfassungsrechtlichen Anforderungen 
entspricht.

Ziel der Arbeit ist es, zu zeigen, dass nicht nur die Primärrechtsänderung zur 
Einfügung der unionsrechtlichen Öffnungsklausel für einen Stabilitätsmechanis-
mus, sondern auch der völkerrechtliche ESM-Vertrag selbst (dogmatisch) in Art.  23 
Abs.  1 GG zu verankern ist. Die Arbeit behandelt einen konkreten Anwendungsfall 
des Art.  23 Abs.  1 GG, möchte aber auch als Anregung verstanden werden, um in 
anderen Fällen des intergouvernementalen Handelns im Kontext der Europäischen 
Union eine Anwendung von Art.  23 Abs.  1 GG in Betracht zu ziehen. Die Arbeit 
zeichnet daher die Rechtsprechung zu Art.  23 Abs.  1 Satz  2 und Satz  3 GG nach und 
versucht, allgemeine Kriterien zur Bestimmung des Anwendungsbereichs der Vor-
schrift jenseits der Fälle der klassischen Übertragung von Rechtsetzungsbefugnis-
sen auf die Europäische Union und zur Abgrenzung des für völkerrechtliche Verträ-
ge im Allgemeinen geltenden Zustimmungsvorbehalt in Art.  59 Abs.  2 GG zu be-
nennen. Von den grundgesetzlichen Anforderungen an die Zustimmung zur 
Errichtung des Stabilitätsmechanismus zu trennen ist die Beteiligung des Bundes-
tages an der Ausgestaltung und den Tätigkeiten des Europäischen Stabilitätsmecha-

7 Nicht mehr berücksichtigt werden konnte die nachträgliche Ergänzung des ESM-Vertrages 
um das Instrument der direkten Bankenrekapitalisierung, die dem ESM ab 2015 zur Verfügung 
stehen soll, und die vielfältigen damit zusammenhängenden Rechtsfragen. Zur Diskussion um die 
direkte Bankenrekapitalisierung siehe aber unten 1. Kapitel C.II.2.b.dd. (S.  99 ff.).
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nismus. Letztere kann hier nur punktuell und insbesondere insoweit behandelt wer-
den, als es die Zustimmungsbedürftigkeit des ESM-Vertrages tangiert.

Die Arbeit widmet sich mithin den Vorgaben des Grundgesetzes für die Zustim-
mung zur Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Europäischen Stabili-
tätsmechanismus. Weder eine ökonomische noch eine rechtspolitische Beurteilung 
des Stabilitätsmechanismus ist Gegenstand der Untersuchung. Es geht ausschließ-
lich um die Beantwortung von Rechtsfragen. Auch wenn insbesondere wirtschafts-
wissenschaftliche Stellungnahmen und Prämissen bei der Erstellung der Arbeit 
nicht unberücksichtigt bleiben konnten, geht die vorliegende Untersuchung nicht 
von einem interdisziplinären Ansatz aus. Rechtspolitische und ökonomische Fragen 
spielen nur insoweit eine Rolle, als sie unmittelbar zur Lösung von Rechtsfragen, 
insbesondere zur Auslegung von Rechtsnormen, zur Beschreibung des Kontextes 
oder zur Erläuterung der Funktionsmechanismen des Europäischen Stabilitätsme-
chanismus, unverzichtbar sind. Soweit wirtschafts- und politikwissenschaftliche 
Argumente im Rahmen der juristischen Arbeit verwendet werden, erhebt die vorlie-
gende Untersuchung daher auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Eigen-
ständigkeit. Die Anlehnung an fachfremde Inhalte bzw. deren Wiedergabe dient 
primär als Grundlage rechtlicher Argumentationen und Folgerungen.

Die Einpassung des Europäischen Stabilitätsmechanismus in das grundgesetzli-
che System der Zustimmungsvorbehalte bei völkerrechtlichen Verträgen kann nicht 
ohne Beleuchtung der Entstehungsgeschichte erfolgen. Insoweit möchte die Arbeit 
einen Beitrag zur Strukturierung der in der Krise ergriffenen Maßnahmen mit ei-
nem besonderen Schwerpunkt auf den finanziellen Unterstützungsleistungen zu 
Gunsten der Eurostaaten leisten. Ein rechtsvergleichender Ansatz läge nahe, hätte 
aber den Umfang der Arbeit überschritten. Da Auslegung und Anwendung von Be-
stimmungen des Grundgesetzes den Gegenstand der Arbeit bilden, werden die Ent-
stehung des Stabilitätsmechanismus auf europäischer Ebene und deren Begleitung 
durch die Verfassungsorgane, insbesondere Bundesregierung, Bundestag und Bun-
desverfassungsgericht, primär aus deutscher Perspektive und insoweit besonders 
aus der Sicht des Parlaments beleuchtet.

II. Gang der Untersuchung

Jede verfassungsrechtliche Beurteilung des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
hat dessen Errichtung in zwei Schritten zu beachten. Rechtlich ist zwischen der 
Primärrechtsänderung durch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union einer-
seits und der Errichtung des Stabilitätsmechanismus durch völkerrechtlichen Ver-
trag der Eurostaaten andererseits zu differenzieren. Die beiden Ebene sind folglich 
auch bei der verfassungsrechtlichen Bewertung der Zustimmungserfordernisse zu 
unterscheiden.
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Der Gang der Untersuchung gestaltet sich wie folgt: Einführend wird im ersten 
Kapitel die rechtshistorische Einbettung der Gründung des Europäischen Stabili-
tätsmechanismus behandelt. Die Entwicklung der europäischen Vereinigung zur 
Wirtschafts- und Währungsunion unter Aufzeigen ihrer Strukturmerkmale wird 
nachgezeichnet (A.). Vor diesem Hintergrund werden Finanz- und Euro-Krise und 
die zur Bewältigung ergriffenen Maßnahmen mit Schwerpunkt auf den verschiede-
nen Rettungsmechanismen beschrieben (B.). Ein besonderes Augenmerk wird auf 
die parlamentarischen Debatten und politischen Diskussionen gelegt. Hierzu wur-
den die parlamentarischen Dokumente, insbesondere Plenarprotokolle, Gesetzent-
würfe, parlamentarische Anträge und Entschließungen sowie Fragen der Abgeord-
neten und Antworten der Bundesregierungen, unter Einbeziehung der einschlägigen 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ausgewertet. Entstehungsgeschich-
te, Struktur und Funktionsmechanismen des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
werden gesondert betrachtet (C.). Dabei werden die entscheidenden Beschlüsse auf 
europäischer Ebene zum Stabilitätsmechanismus mit den Beschlüssen des Deut-
schen Bundestages in Verbindung gesetzt, um das Wechselspiel der beiden Ebenen 
kenntlich zu machen. Neben der parlamentarischen Begleitung finden auch hier die 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Euro-Rettungspolitik ihre Be-
rücksichtigung.

Das zweite Kapitel widmet sich den Zustimmungserfordernissen des Grundge-
setzes für völkerrechtliche Verträge. Es geht um den Zustimmungsvorbehalt des 
Art.  59 Abs.  2 Satz  1 GG für völkerrechtliche Verträge im Allgemeinen (D.), die 
Zustimmungsvorbehalte des Art.  24 Abs.  1 GG für die Übertragung von Hoheits-
rechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen (E.) und die Zustimmungsvorbehalte 
des Art.  23 Abs.  1 Satz  2 und Satz  3 GG für die europäische Integration (F.). Im 
Mittelpunkt steht die Anwendbarkeit und Reichweite der speziellen Gesetzesvorbe-
halte des Europa-Artikels für die europäische Integration. Durch die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts hat die Anwendung des Art.  23 Abs.  1 Satz  2 
GG eine Ausdehnung erfahren, die sich von dem Erfordernis einer Übertragung 
von Hoheitsrechten im Sinne einer Übertragung von Rechtsetzungs- und Rechtsakt-
befugnissen löst (F.2.). Bislang ohne Präzisierung durch die Rechtsprechung geblie-
ben ist die Anwendung der qualifizierten Bedingungen des Art.  23 Abs.  1 Satz  3 
GG (F.3.). Schwierigkeiten bereitet insbesondere die Bestimmung, wann ein Inte-
grationsakt verfassungsändernde bzw. verfassungserweiternde Wirkung im Sinne 
dieser Vorschrift hat. Davon hängt ab, ob für die Zustimmung eine einfache Mehr-
heit im Bundestag und Bundesrat ausreicht oder ob die nach Art.  23 Abs.  1 Satz  3 
i. V. m. Art.  79 Abs.  2 GG erforderliche verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit in 
beiden Gremien notwendig ist.

Neben der im zweiten Kapitel skizzierten Entstehung des Stabilitätsmechanis-
mus und deren Einbettung in die allgemeine Krisenpolitik bilden die Kapitel drei 
und vier den Schwerpunkt der Arbeit. Sie befassen sich mit den Zustimmungserfor-
dernissen, die das Grundgesetz an die Ergänzung des Primärrechts um Art.  136 
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Abs.  3 AEUV und an den ESM-Vertrag stellt. Da es sich um zwei zu unterscheiden-
de Schritte handelt, werden im dritten Kapitel die Zustimmungserfordernisse für 
die Primärrechtsänderung und im vierten Kapitel die Zustimmungserfordernisse 
beim ESM-Vertrag behandelt. Während die Maßgeblichkeit des Art.  23 Abs.  1 
Satz  2 GG für die Primärrechtsänderung auf der Grundlage des Lissabon-Urteils 
noch relativ leicht begründet werden kann (A.), ist die Anwendung der qualifizierten 
Anforderungen des Art.  23 Abs.  1 Satz  3 GG besonders diskussionsbedürftig (B.). 
In diesem Rahmen werden die Bedeutung der neuen Primärrechtsvorschrift für die 
Wirtschafts- und Währungsunion und die Auswirkungen der auf europäischer Ebe-
ne stattfindenden Systemverschiebung auf verfassungsrechtliche Gewährleistungen 
analysiert.

Die Anwendung der speziellen Gesetzesvorbehalte des Europa-Artikels auf den 
ESM-Vertrag wird im vierten Kapitel behandelt. Die Frage, ob Art.  23 Abs.  1 GG 
grundsätzlich auf den durch völkerrechtlichen Vertrag der Eurostaaten errichteten 
Stabilitätsmechanismus erstreckt wird, wird vorangestellt (A.). Dabei wird eine 
möglichst einheitliche Anwendung von Art.  23 Abs.  1 GG (Gesetzesvorbehalte) und 
Art.  23 Abs.  2 GG (Informations- und Beteiligungsrechte) vorgeschlagen, die völ-
kervertragliche Institutionen dann einschließt, wenn sie in einem Ergänzungs- oder 
sonstigen besonderen Näheverhältnis zum Unionsrecht stehen. Anschließend wird 
untersucht, ob die weiteren Voraussetzungen des Gesetzesvorbehaltes gemäß Art.  23 
Abs.  1 Satz  2 GG (B.) und des qualifizierten Gesetzesvorbehaltes gemäß Art.  23 
Abs.  1 Satz  3 GG hinsichtlich des ESM-Vertrages vorliegen (C.). Während Art.  23 
Abs.  1 Satz  2 GG dem Wortlaut nach eine Übertragung von Hoheitsrechten voraus-
setzt, ist gemäß Art.  23 Abs.  1 Satz  3 GG eine verfassungsändernde Zweidrittel-
mehrheit im Bundestag und Bundesrat nur bei verfassungsändernder Bedeutung 
des Integrationsaktes verfassungsrechtlich geboten. Entscheidend für die Geltung 
des Art.  23 Abs.  1 Satz  2 GG für den ESM-Vertrag wird sein, dass eine Institution 
geschaffen wird, der zwar keine Hoheitsrechte im Sinne von unmittelbar wirkenden 
Rechtsetzungs- und Rechtsaktbefugnissen übertragen werden, die aber aufgrund 
ihrer Befugnisse und Folgen für die Budgethoheit des Parlaments sowie der Einbin-
dung von Unionsorganen einer Hoheitsrechtsübertragung zumindest gleichkommt. 
Zur Begründung der Verfassungsrelevanz im Sinne des Art.  23 Abs.  1 Satz  3 GG 
werden die Auswirkungen der Aufgaben- und Befugnisübertragung an den Stabili-
tätsmechanismus im Bereich der Staatsfinanzen vor allem im Hinblick auf die fi-
nanzverfassungsrechtlichen Gewährleistungen zur Sicherung der Budgethoheit und 
der grundgesetzlichen Schuldenbremse analysiert. In diesem Zusammenhang wird 
auch eine Überlagerung parlamentarischer Beteiligungsrechte durch vertragsim-
manente rechtliche wie faktische Grenzen diskutiert.

Eine thesenartige Zusammenfassung beleuchtet im Schlusskapitel die zentralen 
Ergebnisse der Arbeit. Nahm das erste Kapitel die rechtshistorische Entwicklung in 
den Blick, wird im Schlusskapitel ein kurzer Ausblick auf die Fortentwicklung des 
Stabilitätsmechanismus gewagt. Die in den Kapiteln zwei bis vier behandelten 
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Rechtsfragen werden in den größeren Kontext der fortschreitenden Vertiefung der 
Wirtschafts- und Währungsunion gestellt.



1. Kapitel

Rechtshistorische Rahmenbedingungen der Entstehung  
des Europäischen Stabilitätsmechanismus

Die Errichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus kann das Verhältnis der 
Eurostaaten zueinander und das Erscheinungsbild der Wirtschafts- und Währungs-
union verändern. In einer akuten Krise beschlossen, leitet der Stabilitätsmechanis-
mus als dauerhafter Krisenbewältigungsmechanismus Umbau und Vertiefung der 
Wirtschafts- und Währungsunion ein. In einer den Zusammenhalt der Eurostaaten 
gefährdenden Situation wird mit dem Stabilitätsmechanismus und weiteren Re-
formschritten die politische Integration innerhalb des Währungsgebietes vorange-
trieben.

Die verfassungsrechtliche Beurteilung des Stabilitätsmechanismus kann nur ge-
lingen, wenn man sich über die Wirtschafts- und Währungsunion in Gestalt des 
Vertrages von Maastricht und deren tragende Strukturmerkmale vergewissert (A.). 
Auf dieser Basis kann die Bedeutung des Europäischen Stabilitätsmechanismus und 
der hierdurch begründete Wandel in der Entwicklung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion verdeutlicht werden. Zum besseren Verständnis des Europäischen Sta-
bilitätsmechanismus sind zudem die Hintergründe und Umstände zu beleuchten, 
vor denen er entwickelt und gegründet wurde, und seine Einbettung in die allgemei-
ne Rettungs- und Krisenpolitik (B.). Dabei werden die Entwicklung der Eurokrise 
sowie die Rettungsmaßnahmen der Politik unter besonderer Berücksichtigung der 
Perspektive des Bundestages und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts nachgezeichnet. Ausgewertet wurden die parlamentarischen Dokumente zur 
Rettungspolitik, insbesondere parlamentarische Anträge und Entschließungen, 
Plenarprotokolle sowie Fragen der Abgeordneten und Antworten der Bundesregie-
rung. Dabei muss sich die Arbeit – auch vor dem Hintergrund des Gegenstands der 
Arbeit, nämlich der verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Zustimmung 
zum Stabilitätsmechanismus – auf eine deutsche Perspektive beschränken. Debat-
ten, Sichtweisen und parlamentarische Verfahren in anderen Mitgliedstaaten konn-
ten nicht berücksichtigt werden. Im Lichte der rechtshistorischen und rechtstatsäch-
lichen Entwicklung werden Zielsetzung, Struktur und Funktionsmechanismen des 
ESM im Überblick dargestellt (C.). Vertiefungen erfolgen an geeigneter Stelle im 
Rahmen der verfassungsrechtlichen Beurteilung und Analyse im dritten und vier-
ten Kapitel.
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A. Entstehung der Wirtschafts- und Währungsunion  
und deren tragende Strukturmerkmale

Mit dem Vertrag über die Europäische Union vom 7. Februar 1992 (Vertrag von 
Maastricht)1, ist der Grundstein für die Europäische Wirtschafts- und Währungs-
union gelegt worden. Konzeption und Strukturmerkmale der Wirtschafts- und 
Währungsunion sind seither im Primärrecht festgeschrieben. Grundlage ist der De-
lors-Bericht2 gewesen, der wie schon der im Jahr 1970 vorlegte Werner-Plan3 die 
Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion in drei Stufen vorgeschlagen hat. 
Der Delors-Bericht ist im Auftrag des Europäischen Rates durch eine Experten-
gruppe unter Leitung des damaligen Präsidenten der EG-Kommission Jacques De-
lors erarbeitet worden. Auf dieser Grundlage vereinbarten die Mitgliedstaaten im 
Vertrag von Maastricht die stufenweise Entwicklung einer Europäischen Wäh-
rungsunion, an deren Ende auf der dritten Stufe die Übertragung der Währungsho-
heit an das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) und die Einführung ei-
ner gemeinsamen Währung stehen sollte. Voraussetzung für den Übergang zur 
dritten Stufe, also der Einführung einer einheitlichen Währung, war die Erfüllung 
der in Art.  121 EGV normierten Konvergenzkriterien. Eine hinreichende Konver-
genz der Volkswirtschaften wurde als notwendige Bedingung für eine gemeinsame 
Währungspolitik angesehen. In die dritte und letzte Stufe traten zum 1. Januar 1999 
elf Mitgliedstaaten ein (Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien). In diesen Ländern 
wurde der Euro am 1. Januar 1999 als Buchgeld und am 1. Januar 2002 als Bargeld 
eingeführt. Die Zahl der teilnehmenden Mitgliedstaaten erhöhte sich am 1. Januar 
2001 mit dem Beitritt Griechenlands zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion auf zwölf Länder. Slowenien wurde am 1. Januar 2007 der 13. Mitglied-
staat des Euroraums, ein Jahr später folgten Zypern und Malta; die Slowakei trat 
dem Euro-Währungsgebiet am 1. Januar 2009 bei, gefolgt von Estland am 1. Januar 
2011 und Lettland am 1. Januar 2014.

Während die Währungshoheit durch den Eintritt in die dritte Stufe vollständig 
auf die Europäische Union, insbesondere die Europäische Zentralbank (EZB), über-
geht, verbleibt die Wirtschafts- und Haushaltspolitik in der Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten. Auf europäischer Ebene wurde und wird lediglich eine Koordinie-
rung der nationalen Wirtschaftspolitiken angestrebt. Die sogenannte Krönungsthe-
orie, nach der Wirtschafts- und Währungspolitik schrittweise und parallel verge-
meinschaftet werden und eine gemeinsame Währung erst am Ende des Prozesses 
stehen sollte, blieb somit Theorie. Umgekehrt bedeutete die Abkehr von der Krö-

1 ABl (EG) Nr. C 191 v. 29.07.1992, S.  1; BGBl II 1992 Nr.  47 v. 30.12.1992, S.  1253.
2 Delors-Bericht, abgedruckt in: Krägenau/Wetter, Europäische WWU, S.  146 ff.
3 Werner-Bericht, abgedruckt in: Krägenau/Wetter, Europäische WWU, S.  98 ff.
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